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L ineare Beschreibung und Einstufung 

LBE 
 

 
1. Ein wertvolles Instrument zur Zuchtförderung 
 
Auf internationaler Ebene hat sich die LBE als Instrument für die genetische Verbesse-
rung der Exterieurmerkmale für die meisten Rinderrassen durchgesetzt. Der Schweizeri-
sche Fleckviehzuchtverband (SFZV) wendet eine Methode an, die im Rahmen der Euro-
päischen Vereinigung der Fleckviehzüchter entwickelt und vereinheitlicht wurde. Es be-
steht auch eine grosse Übereinstimmung mit dem System der nationalen und internatio-
nalen Holsteinzucht.  
 
 
2. Die Entwicklung der LBE und die aktuelle Situati on 
 

Seit 1992 führt der SFZV die LBE bei den Töchtern der Prüfstiere und für KB-Stieren-
mütter durch. 1996 wurde im Gebiet des Verbandes ostschweizerischer Fleckviehzucht-
genossenschaften die kantonale Beurteilung durch die LBE ersetzt. 1998 führte der Kan-
ton Aargau die generelle LBE ein. Zum Schutz des Schauwesens werden in diesen Ge-
bieten nur Kühe obligatorisch der LBE unterstellt, die von einem Prüfstier ein Kuhkalb ge-
boren haben. 
 

Von 2002 - 2004 folgten alle Kantone ausser Bern, Genf, Wallis und mehrere VZG im 
Kanton Solothurn. 
 

Seit dem 1. Juli 2009 werden in der ganzen Schweiz auf Prüfbetrieben alle Erstlingskühe 
der Rassen Swiss Fleckvieh, Montbéliarde, Red Holstein und Holstein linear beschrieben. 
Kühe der Rasse Simmental werden in Kantonen mit zentralen Beständeschauen nur line-
ar beschrieben, wenn sie Töchter eines Prüfstieres sind oder ein Kuhkalb von einem 
Prüfstier geboren haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLEUR CH 120.0248.3057.4 geb. 25.01.2002 
V.: Aelpler CH 712.4550.9057.5 60 
P 4. L 55 55 98 
Züchter und Eigentümer:Christen Gilbert, Cheseaux-Noréaz 
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3. Grundsätze der LBE 
 
Die LBE verfolgt den Zweck, einfach bestimmbare Exterieurmerkmale, die in der Regel 
messbar sind, objektiv zu erfassen. 
 

Vier Eckdaten eines Tieres werden immer mit dem Messband gemessen, nämlich die Wi-
derristhöhe, die Kreuzbeinhöhe, der Brustumfang und die Beckenlänge. Weitere 22 
Merkmale, die gemäss den Zuchtzielen eine wirtschaftliche Bedeutung und eine ausrei-
chende Erblichkeit haben, werden linear beschrieben. Sie werden in einer neutralen Skala 
mit den Ziffern 1 bis 9 erfasst, wobei die 1 und die 9 die biologischen Extreme des Merk-
mals ausdrücken. Es wird einzig eine Aussage über die Ausprägung des Merkmals getrof-
fen. Neben 4 generell gemessenen und den 22 linear beschriebenen Merkmalen können 
24 weitere Merkmale als Fehler erfasst werden. In einer deutlich erkennbaren Ausprägung 
werden sie mit einer 1 und in einer starken Ausprägung mit einer 2 festgehalten. 
 

Im Anschluss an die Grundsätze der LBE ist das aktuelle Formular mit einem Beispiel 
dargestellt. Auf den weiteren Seiten sind einige Merkmale bildlich dargestellt. Die Merkma-
le sind gruppiert nach Körperbau, Fundament, Euter und Zitzen. Gestützt auf die Zuchtzie-
le sind die Optima definiert. Das Optimum eines Merkmals kann beim Mittelwert 5, dem 
Extremwert 9 oder einer Ziffer zwischen 5 und 9 liegen. 
 

Auf den Betrieben arbeiten die LBE-Experten mit einem Handcomputer. Diese Geräte ver-
einfachen die Datenerfassung und unterstützen die Einstufung . Ein EDV-Programm mit 
allen Gewichtsfaktoren der beschriebenen und der als Fehler erfassten Merkmale rechnet 
dem Experten einen Vorschlag für die Positionsnoten. Aus den Positionsnoten wird die 
Gesamtnote gerechnet. Mit der Einstufung wird schliesslich wieder eine Bewertung des 
Tieres vorgenommen. Die Skala geht von 60 – 99 Punkten und ist somit wesentlich grös-
ser als beim bisherigen Beurteilungssystem. 
Für die Positionsnoten und die Gesamtnote werden sechs Qualitätsklassen unterschie-
den. 
 

Jeder Experte führt einen Drucker mit und kann dem Züchter sofort nach der LBE ein Do-
kument über das Ergebnis abgeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROUBLARDE CH 120.0368.0871.4 MO geb. 20.07.2004 
V.: Micmac FR 001.9601.4411.0 MO 
LBE 2. L 89 88 88 88 88  
Züchter und Eigentümer: Gebrüder Rey, Les Verrières 
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Skala für die Einstufung 
 

90-99 EX vorzüglich 
85-89 VG sehr gut 
80-84 G+ gut plus 
75-79 G gut 
65-74 F genügend 
< 65 P schwach 

 
Die Qualifikation "excellent" in der Gesamtnote wird nur von wenigen Prozenten der aus-
gewachsenen Kühe erreicht. "Exzellent" bedeutet eine echte Auszeichnung für das Exte-
rieur eines Tieres. Für Erstlingskühe liegt das Maximum bei 87 Punkten und für Kühe in 
zweiter Laktation bei 89 Punkten. 
 
Die folgende Tabelle enthält das Maximum für die Positionsnoten nach den einzelnen Al-
terskategorien. 
 

  Alterskategorie   Max. für Positionsnoten 

  Erstlingskühe 
  Kühe mit 1 Abschluss 
  Kühe mit 2 Abschlüssen 

  87 VG sehr gut 
  89 VG sehr gut 
  99 EX vorzüglich 

 
 
Für die Gesamtnote werden die einzelnen Positionsnoten wie folgt gewichtet: 
 

Körperbau 40% 
Fundament 20% 
Euter 30% 
Zitzen 10% 

 
 
Eine Ausnahme  bildet die Rasse Swiss Fleckvieh . Folgende Gewichtungen der Teilnote 
gelten für diese Rasse: 
 

Körperbau 35% 
Fundament 25% 
Euter 30% 
Zitzen 10% 

 
Bei Simmentaler und Swiss Fleckvieh Kühen besteht eine Bremse in der Typnote. Kühe, 
die grösser als 151 cm Simmental oder 152 cm Swiss Fleckvieh sind, können in der Teil-
note Körperbau nicht die Einstufung Excellent (90-99 Punkte) erreichen. Die Gesamtnote 
berechnet sich wie bisher, diese kann Excellent sein. 
 
Grundsätze:  �  Die LBE muss mit den Zuchtzielen im Einklang stehen. 

 �  Die Lineare Beschreibung ist keine Beurteilung. 
  Der LBE-Experte setzt die Ziffern wertneutral. 
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Körperbau  Ziffer 
 

1 stark aufgezogen 

2 

wenig 3 

 4 

mittel 5 

 6 

tief 7 

 8 

 
 Flankentiefe 
 
 Optimum 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Festzustellen an der tief- 
 sten Stelle des Rumpfes  
 im Bereich der letzten Rip- 
 pe. Der Mittelwert für Erst- 
 lingskühe liegt bei 80 cm. 
 Für ausgewachsene Kühe 
 Verschiebt sich der Durch- 
 schnitt (Ziffer 5) um 2 - 3 cm  
 nach oben. 
 Abstufung je Ziffer 2 cm 
 

sehr tief 9 

 
 
 

 Brustbreite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 sehr schmal sehr breit 
 Ziffer 2 Ziffer 9 
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Fundament  Ziffer 
 

1 Sehnenverkürzung 

2 

gerade 3 

 4 

ideal 5 

 6 

zu stark 
gewinkelt 

7 

 8 

 
 Sprunggelenkswinkelung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

extrem starke 
Winkelung 9 

 
 

Fesseln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sehr weich 
(durchtretend) ideal steil 
Ziffer 1 Ziffer 5 Ziffer 8 
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Euter  Ziffer 
 

1 
Euterboden durch-
gebrochen, kein 
Zentralband 

2 

wenig Spaltung 3 

 4 

mittel, sichtbar bis 
zur halben Höhe 
des Nacheuters 

5 

 6 

straff 7 

 8 

 
 Zentralband 
 
 Optimum 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zu stark  
gespalten 

9 

 
 
 
 
 Voreuter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sehr wenig lang nach vorne, optimal 
Ziffer 2 Ziffer 8 
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Zitzen  Ziffer 
 

1 extrem kurz 

2 

kurz 3 

 4 

ideal 5 

 6 

lang 7 

 8 

 
 Zitzenlänge 
 
 Optimum 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 = 5 cm 
 6 cm für ältere Kühe 
 Skalaintervall 1 cm 
 
 
 
 

extrem lang 

 

9 

 
 
 
 
 
 
Zitzenverteilung vorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sehr weit optimal 
 Ziffer 2 Ziffer 5 
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4. Die Organisation der LBE 
 
Der SFZV organisiert die LBE. 
 
 

Expertenteam 
 
Zur Zeit besteht das Team aus 1 fest- sowie 16 teilzeitangestellten Experten. Mit der Aus-
weitung der LBE wird das Expertenteam nach Bedarf mit weiteren Teilzeitangestellten 
ergänzt. 
 
Die Arbeit der Experten wird durch regelmässige Auswertungen der erfassten Daten pro 
Experte überprüft. Aufgrund dieser Ergebnisse wird eine gezielte Fort- und Weiterbildung 
der Experten durchgeführt, damit eine möglichst einheitliche LBE im ganzen Verbandsge-
biet gewährleistet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AELPLI CH 120.0245.3192.1 SF  geb. 16.03.2003 
V.: MARS CH 120.0041.8813.8 RH 
P 3L 55 55 96 
Züchter: Binggeli Alfred, Guggisberg 
Eigentümer: Mani David, Schwenden im Diemtigtal 

 
 
Anmeldung  
 
In Prüfbetrieben werden alle Erstlingskühe der Rassen Swiss Fleckvieh, Montbéliarde und 
Red Holstein und Holstein mit dem Eintritt in die Milchkontrolle automatisch für die LBE 
angemeldet. Für Simmentaler Kühe in den Kantonen mit zentralen Beständeschauen auf 
Prüfbetrieben beschränkt sich die automatische Anmeldung auf die Töchter von Prüfstie-
ren und die Kühe, die von einem Prüfstier ein Kuhkalb geboren haben.  
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Für alle Kühe ab der 2. Laktation muss die Anmeldung für die LBE generell über die 
Milchkontrolle oder das Redonline erfolgen. Die wiederholte LBE ist besonders für Kühe 
mit zur Zucht bestimmten Nachkommen dringend zu empfehlen. 
 
Die Betriebe ohne Prüfvertrag können die automatische Anmeldung aller Erstlingskühe 
beim SFZV verlangen. Andernfalls muss die Anmeldung zur LBE generell (auch Erstlings-
kühe) über die Milchkontrolle oder das Redonline erfolgen. Aus organisatorischen Grün-
den sind wir froh, wenn die Kühe bei der ersten Probewägung angemeldet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GINGER CH 120.0032.7888.5 RF geb. 09.05.2000 
V.: Stadel-ET DE 000.0029.7344.0 RH 
LBE 6. L 91 92 97 93 93  
Züchter und Eigentümer: Jenny Bertrand, Le Pâquier 

 

 

Tarife für die LBE 
 

 LBE pro Kuh 
in Prüfbetrieben 

LBE pro Kuh 
in NICHT-Prüfbetrieben 

für die 1. und 2. beschriebene Kuh CHF 9.-- CHF 15.-- 

ab 3. beschriebener Kuh CHF 6.-- CHF 12.-- 
 

 zuzüglich 7.6% MwSt 
 
In Kantonen mit von der Norm abweichenden Beiträgen können die Tarife höher oder tie-
fer angesetzt werden. Die LBE für Töchter von Prüfstieren aus dem offiziellen Programm 
(in einem Prüfstierenkatalog erschienen) ist kostenlos. 
 

Die Abrechnung wird direkt auf dem Betrieb erstellt. Der Züchterbeitrag wird später auf der 
einzelbetrieblichen Monatsabrechnung belastet. 
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5. LBE-Ausführungsbestimmungen 
 
  1. In Betrieben mit Prüfvertrag besteht für gewisse Tierkategorien ein Obligatorium für die 

LBE (vgl. Abschnitt Anmeldung). Diese Tiere werden nach der ersten Kontrollwägung in 
den betreffenden Laktationen automatisch durch den SFZV für die LBE angemeldet. 

  2. Die KB-Organisationen können auf eigene Kosten die LBE für Stierenmütter oder poten-
tielle Stierenmütter verlangen. 

  3. Zum Zwecke der Nachzuchtprüfung Exterieur kann die LBE für Töchter von KB-Stieren, 
die ausserhalb des offiziellen Programms eingesetzt werden (kein Eintrag in einem Prüf-
stierkatalog) sowie Töchter von Privatstieren verlangt werden. Die Kosten gehen zulasten 
des Auftraggebers. 

  4. Betriebe ohne Prüfvertrag können die automatische Anmeldung ihrer Erstlingskühe ver-
langen. 

  5. Die Anmeldung aller Kühe, die nicht unter eine der vorgängig erwähnten Kategorien fallen, 
muss über die Milchkontrolle oder das Redonline erfolgen. Die frühzeitige und lückenlose 
Anmeldung ist für eine effiziente Abwicklung der Programme unerlässlich. 

  6. Die Betriebe werden ca. eine Woche im Voraus über den Zeitpunkt des Besuchs eines 
LBE-Experten schriftlich informiert. Es besteht kein Anspruch auf die Wahl des Datums. 
Sind die LBE-Programme erstellt, kann in der Regel aus organisatorischen Gründen keine 
Verschiebung mehr vorgenommen werden. Ausgenommen sind ausserordentliche Ereig-
nisse wie Todesfall in der Familie, Krankheit oder Unfall. Bei Abwesenheit des Betriebslei-
ters ist für das Vorführen der Kühe eine mit dem Umgang mit Tieren vertraute Person zu 
organisieren. 

  7. Die LBE wird immer gebietsweise durchgeführt. Zwischen zwei Betriebsbesuchen liegt in 
der Regel ein Intervall von 4-6 Monaten. In Gebieten mit verbreiteter Sömmerung der Kü-
he ausserhalb des Stammbetriebes erfolgt die LBE im Frühling und Herbst. In den Mo-
naten Juni bis August wird ein stark reduzierter Betrieb aufrechterhalten. Gegen eine zu-
sätzliche Gebühr von CHF 100.-- kann jeder Züchter eine Sondertour verlangen. 

  8. Es werden nur Kühe in Laktation und ohne Euterfluss eingestuft. Pro Laktation ist nur eine 
LBE möglich. 

  9. Die Kühe sind an der Halfter, auf einem ebenen, hellen Platz mit festem Grund und genü-
gend Raum vorzuführen. Vorteilhaft ist bei schlechtem Wetter ein geschützter Ort. Der 
Züchter hat mitzuhelfen, die Programme zeitgerecht abzuwickeln. Alle angemeldeten Kühe 
müssen auf den festgelegten Zeitpunkt ausserhalb des Stalles bereit stehen. 

10. Sofern die Zeit es erlaubt, können einzelne Kühe zusätzlich vorgeführt werden. Dies gilt in 
erster Linie für frisch gekalbte Kühe, die noch nicht angemeldet werden konnten. Der Ex-
perte hat das Recht, die LBE für solche Kühe auf die nächste Tour zu verschieben. 

11. Verspätete Abmeldung aller Tiere, Abwesenheit beim Eintreffen des Experten, oder die 
Verweigerung der LBE vor Ort führt zwingend zur Bezahlung eines Unkostenbeitrages von 
CHF 25.-- für die verspätete Abmeldung bzw. CHF 50.-- für Abwesenheit oder Verweige-
rung. 

12. Gegen ein LBE-Resultat kann Beschwerde erhoben werden. Ein allfälliger Rekurs muss 
innert 10 Tagen schriftlich an den Schweizerischen Fleckviehzuchtverband, Geschäftsbe-
reich Herdebuch, gerichtet werden unter gleichzeitiger Bezahlung eines Kostenvorschus-
ses von CHF 200.--. Dieser Betrag wird zurück erstattet, wenn die Beschwerde gutgeheis-
sen wird. 

 Ein Rekurs wird von 3 Experten behandelt, in der Regel im Beisein des involvierten 
Experten. Der Entscheid ist endgültig.  
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